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Amtliche Bekanntmachungen
3.)

A Lutherstadt Eisleben

Al Beschlüsse des Stadtrates der Lutherstadt
Eisleben am22.O8.2OOG

Beschluss 17t47tO6
Entsendung von Veftretern in den Gemeinschaftsausschuss

Mitglied Vetreter
CDU-Fraktion Herr Thomas Fischer Frau Regina Dümmler

Herr Eduard Jantos Frau Kathrin
Schnitzer-Plewe

Herr Reiner Gerlach Frau Elke Krehan
Herr Otto Stypa Herr Dr. Günter Valz
Herr Hans Köhler Herr Uwe Schenkendorf
Herr Horst Tetzel Frau Erika Schäfer
Herr Udo Meyer Herr Wolfgang Bieleit
Herr Stefan Gebhardt Herr Jörg Lutzmann
Herr Lothar Kliche Herr Roland Schmidt

den Jahresverlust in Höhe von 21 .704.29 € auf neue Rech-
nung vorzurragen.

Die Bilanzsumme
davon entfallen
auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen
- das Umlaufvermögen
- die Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital
- die Rückstellungen
- die Verbindlichkeiten
- die Rechnungsabgrenzungsposten

Summe der Erträge
Summe der Aufwendungen

Jahresverlust

2.946.851,39 €

21.704,29 €

't7/55/06

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Antragstel-
lung auf Gewährung einer Zuwendung für den ländlichen Wege-
bau im Jahr 2007 aus dem Bereich Helbraer Straße bis zur Gemar-
kungsgrenze Helbra.

Beschluss 17/56/06
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Antragstel-
lung auf Gewährung einer Zuwendung für den ländlichen Wege-
bau im Jahr 2OO7 von Volkstedt zur L 159.

Beschluss 17157/06
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Antragstel-
lung auf Gewährung einer Zuwendung für den ländlichen Wege-
bau im Jahr 2007 vom Odseinqano Wolferode nach Neckendorf.

Beschluss 17/58/06
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Antragstel-
lung auf Gewährung einer Zuwendung für den ländlichen Wege-
bau im Jahr 2007 für einen Weq bei Polleben.

Beschluss 17/59tO6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt, vorbehaltl ich
der Bestätigung der Haushaltssatzung 2007 ,Iür das Programm-
jahr  2OO7 (Haushal ts jahre 2007 b is  201 1)  e inen Eigenante i l  in
Höhe von 300.000,00 EUR für städtebaulichen Denkmalschutz
und einen Eigenanteil in Höhe von 200.000,00 EUR für Stadtsa-
nierung bereitzustellen.
Diese schlüsseln sich auf die einzelnen Haushaltsjahre wie folgt

FFG
PDS

SPD

Beschluss
Der Stadtrat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2006.

Beschluss 17/49tO6
Der Stadtrat  beschl ießt  d ie Satzung über d ie Höhe des Bei-
tragssatzes für die öffentl ichen Verkehrsanlagen für die Luther-
stadt Eisleben, Ortschaft Wolferode für das Jahr 2005
(wiederkehrende Beiträge)

Beschluss 17150to6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Satzung über
die Höhe des Beitragssatzes für das Jahr 2006 (wiederkehrende
Beiträge)

Beschluss 17151106
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Anderunoen
folgender Straßennamen:
Lutherstadt Eisleben
Thomas-Müntzer-Straße
Gerbstedter Straße

Beschluss 17t5UO6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Anderunoen
folgender Straßennamen:
OT Polleben
Friedrich-Engels-Straße
Karl-Marx-Straße
Hallesche Straße
NeueS ied lung l  - 23

Rudolf-Breitscheid-Straße
Schulstraße
Eislebener Straße
Lutherweg

Beschluss
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Anderunqen
folgender Straßennamen:
OT Unterrißdorf
Dorfstraße
Lutherstraße

Beschluss 17154106
Der Stadtrat der Luth. Eisleben beschließt,
1.) die Jahresrechnung 2005 für den Eigenbetrieb Märkte fest-

zustellen
2.) der Betriebsleitung die Entlastung zu erteilen

uno

2 .835 .911 ,53  €
1  10 .018 ,86  €

921 ,00  €

2.840.215,34 €
6.000,00 €

100.636,05 €
0,00 €

2.946.851,39 €

613.083,11 €
634.787,40 €

17148/06 Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss

in Luisenstraße
in Gerbstedter Chaussee

in Klein Berlin
in Zum Reitplatz
in Zur Windmühle
in Obere Siedlung 1 -  11b
in Mi t t lere Siedlung 12 -  18
in Untere Siedlung 19 -  23
in Kirchweg
in Am Freibad
in Eislebener Landstraße
in Luthergasse

17153/06

in Alte Dorfstraße
in Lutherweg

Städtebaulicher
Denkmalschutz
80.000,00 EUR
80.000,00 EUR
50.000,00 EUR
50.000,00 EUR
40.000,00 EUR

300.000,00 EUR

Stadtsanierung
70.000,00 EUR
50.000,00 EUR
50.000,00 EUR
20.000,00 EUR
10.000,00 EUR

200.000,00 EUR

auf:
HHJ

2007
2008
2009
201 0
2011

Duich den Einsatz der oben genannten Eigenmittel ergeben sich
insgesamt 1.500.000,00 EUR für den städtebaulichen Denkmal-
schutz und 600.000,00 EUR für Stadtsanierung.

Beschluss 17t60/O6
Der Stadtrat beschließt für das Programmjahr 2007, vorbehalt-
l ich der Bestätigung der Haushaltssatzung 2007, einen Eigenan-
teil in Höhe von 250.000,00 EUR für die Aufwertungsmaßnahmen
im Rahmen des Förderprogramms,,Stadtumbau-Ost" bereitzu-



Eisleben - 4 - Nr.09/2006

stellen, um Fördermittel in Höhe von 500.000,00 EUR zu bean-
rragen.
Darüber h inaus wird d ie Verwal tung beauf t ragt ,  für  das Pro-
grammjahr 2007 Iür Rückbaumaßnahmen im Rahmen des För-
derprogramms , ,Stadtumbau-Ost"  Fördermi t te l  in  Höhe von
200.000,00 EUR anzumelden.

Beschluss 17/61tO6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben bestätigt den Beschluss
des Hauptausschusses vom 08.08.2006 zur  For t führung von
Sanierungsarbeiten im Katharinenstift - Haus 1 ehemalige Berg-
schule - vorbehaltl ich der Zuwendunq von Fördermitteln durch
Bund und Land.

Beschluss 17162/06
Der Stadrat der Lutherstadt beschließt:
Die in Lutherstadt Eisleben auf städtischem Grund und Boden
errichteten/befindlichen Garagen bzw. Garagenkomplexe erhal-
ten einen Bestandsschutz bis zum 3'1.'12.2O15 im Rahmen der
nachfolgend genannten Regelungen:
1. Der Eigentümer von Grund und Boden verzichtet für diesen

Zeitraum auf eine ordentliche Kündigung der laufenden Ver-
träge, es sei denn, dass die Voraussetzungen gemäß Zif 'fer 3
und 4 vorliegen.

2. Die heutigen Eigentümer der Garagen dürfen auch weiterhin
die Stellplätze, wie vertraglich vereinbart, nutzen. Darin ist
auch der Verkauf einschließlich des Abschlusses sogenann-
ter Dreiseitiger Verträge inbegriffen. Die Festlegung der Höhe
des Nutzungsentgeltes erfolgt unter Anwendung der jeweils
geltenden gesetzlichen Bestimmung.

3, Kommt ein Garageneigentümer seiner Pfl icht zur Erhaltung
des ordnungsgemäßen baulichen Zustandes seiner Garage
sowie zur Sauberhaltung des Garagenumfeldes nicht nach,
oder besitzt die Garage ein das Stadtbild schädigendes Aus-
sehen, so kann die Lutherstadt Eisleben von dem ihr zuste-
henden Kündigungsrecht Gebrauch machen.

4. Verträge für solche Stellf lächen mit der darauf befindlichen
Baulichkeit, für die planungsrechtlich eine andere Bebauung
zugelassen werden kann, oder für die ein besonderes städti-
sches lnteresse besteht, können zumZwecke der Bebauung
gekundigt werden.

Beschluss 17/63/06
Der Stadtrat beschließt den Verkauf von Anlagevermögen, vor-
behaltl ich der positiven Prüfunq durch die Kommunalaufsichts-
behörde.

Beschluss 17t64/O6
Der Stadtrat beschließt die Mittelverwendung des Verkaufserlö-
ses aus dem Verkauf  des Anlagevermögens.  Diese Mi t te lver-
wendung wird im Wirtschaftsplan 2007 für das Wirtschaftsjahr
2006 des Eigenbetriebes Märkte eingearbeitet.

Beschluss Nr. HA1 7/64/06
Der Häuptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt dem
Entwurf der Vorzugsvariante des Ingenieurbüros Stepan und Part-
ner zur Gestaltung Jüdenhof-Rathausstraße-Vicariatsqasse in
Lutherstadt Eisleben zuzustimmen.
Beschluss Nr. HA1 7/69/06
Verkauf von Grund und Boden in der Gemarkung Eisleben
Beschluss Nr. HAI 7/65/06
Der Hauotausschuss der  Lutherstadt  Eis leben häl t  se inen
Beschluss vom 07.02.06, Beschl. Nr. HA1 3/40/2006, aufrecht.
Die Verwaltung wird beauftragt, ein gemeinsames Schreiben der
Fraktionsvorsitzenden und der Bürgermeisterin zu erarbeiten, in
dem nochmals die Gründe für das Versagen des Einvernehmens
dargestellt werden und mit dem der Landrat seinerseits aufge-
fordert wird, den Vorwud, das Versagen des Einvernehmens durch
die Stadt wäre rechtswidrig, zu begründen.
Beschluss Nr. HAI 7/67106
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt die Fod-
führung von Sanierungsarbeiten im Katharinenstift - Haus 1 ehe-
malige Bergschule - vorbehaltl ich der Zuwendunq von Förder-
mitteln durch Bund und Land.
Beschluss Nr. HAI 7/68/06
Der Hauotausschuss entscheidet sich für die von der Verwal-
tung vorgeschlagene 2.  Var iante zur  Herste l lung von städte-
baul ichen Konturen in der  Grabenstraße 3/Rathausstraße 4/
Rammtorstraße 53
Beschfuss Nr.HN17/71106 - Beschluss Nr. HN17172106
Förderung des Grundstückes Andreaskirchplatz 12

A3 Beschlüsse der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Polleben am 13.07.06

Beschluss Nr. POL4/1/06
Der Ortschaftsrat der Ortschaft Polleben beschließt die Vedei-
lung der lt. Gebietsänderungsvereinbarung zur Verfügung ste-
henden Mittel für Vereine.

Ortschaftsrat Rothenschirmbach
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat U nterrißdorf
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Volkstedt
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Wolferode am 28.06.06

Beschluss Nr. WOLF1 2/?06
Der Odschaftsrat der Ortschaft Wolferode beschließt die Ved
lung finanzieller Mittel für Vereine und Verbände laut Gebiets
derungsvereinbarung

44 Satzungen und Entgeltordnungen

Satzung der Lutherstadt Eisleben,
Oftschaft Wolferode über die Höhe
des Beitragssatzes für das Jahr 2005 zur Satzung
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge
für die öffentl ichen Verkehrsanlagen

Aufgrund der $$ 6, 8 und 44 Abs. 3 der Gemeindeordnu
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)vom 05.10.1993 (GVE
S. 568), zulelzi geändert durch Artikel 2 des Gesetzes ül
Neues Kommunales Haushal ts-  und Rechnungswesen
Kommunen im LSA vom22.03.2006 (GVBI. LSA S. 128)
bindung mit $$ 1, 2 und 6a des Kommunalabgabengeset;
Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der B
machung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt Q
durch Artikel 11 des Ersten Rechts- und VerwaltungsV
chungsgese tzes  vom 18 .11 .2005  (GVBI .  LSA  S .698 ) ;
Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in seiner Sitzung am 22
nachfolgende Satzung über die Höhe des Beitragssatz€
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Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Vergabe der
Baule is tung für  den Ausbau der  Zentrumsumgehung Orts lage
Eisleben 2. BA Karl-Fischer-Straße.

A2 Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse

Hauptausschuss am 08.08.2006

Beschluss Nr. HA1 7/70106
Kaufpreisbestätigung zum Grundstücksverkauf im OT Polleben
Beschluss Nr. HA1 7/63/06
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben bestätigt die geplan-
ten Markierungsarbeiten des Lutherweges mit der,,Lutherrose"
als Bronzeguss und beauftragt das Bauamt mit der Ausschrei-
bung zur Vergabe der Leistung.

Jutta Fi;
Bürgern
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Jahr 2005 zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträ-
ge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Lutherstadt Eisleben,
Ortschaft Wolferode vom 26.02.1 998 beschlossen:

s 1
Beitragssatz

(1 ) Auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Luther-
stadt Eisleben, Odschaft Wolferode mit Beschluss vom 26.02.1998
und des $ 8 -Beitragssatz - dieser Satzung wird nach Abzug des
Gemeindeanteils von 50 v. H. der insgesamten Investit ionen der
Beitragssatz für das Jahr 2005 von 0,07 Eurolm'� je anrechenba-
rer Fläche festgelegt.

s 2
Inkrafüreten

Diese Satzung der Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Wolferode tritt
am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Lutherstadt Eisleben, den 24.08.2006

,r'/"6
Jutta Fischer
Bürgermeisterin

Satzung der Lutherstadt Eisleben,
Ortschaft Wolferode über die Höhe
des Beitragssatzes für das Jahr 2006 zur Satzung
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge
für die öffentlichen Verkehrsanlagen

Aufgrund der $$ 6, 8 und 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)vom 05.10.1993 (cVBl. LSA
S. 568), zuletzl geändert durch Arlikel 2 des Gesetzes über ein
Neues Kommunales Haushal ts-  und Rechnungswesen für  d ie
Kommunen im LSA vom22.03.2O06 (GVBI. LSA S. 128) in Ver-
bindung mit $$ 1, 2 und 6a des Kommunalabgabengesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13.12.1996 (GVBI. LSA S. 405), zuletzt geändert
durch Artikel 11 des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chungsgesetzes vom 1 8.1 1.2005 (GVBI.  LSA S.  698) ,  hat  der
Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in seiner Sitzung am 22.08.2006
nachfolgende Satzung über die Höhe des Beitragssatzes für das
Jahr 2006 zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträ-
ge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Lutherstadt Eisleben,
Ortschaft Wolferode vom 26.02.1998 beschlossen:

s 1
Beitragssatz

(1 ) Auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Luther-
stadt Eisleben, Ortschaft Wolferode mit Beschluss vom 26.02.1998
und des $ 8 - Beitragssatz - dieser Satzung wird nach Abzug des
Gemeindeanteils von 50 v. H. der insgesamten Investit ionen der
Beitragssatz für das Jahr 2006 von 0,01 Euro/m2 je anrechenba-
rer Fläche festgelegt.

s 2
lnkrafüreten

Diese Satzung der Lutherstadt Eisleben, Oftschaft Wolferode tritt
am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Lutherstat Eisleben, den 24.08.2006

A 8 Bekanntmachung
kommunaler Unternehmen

Feststellungsvermerk zur Jahresrechnung 2005
des Eigenbetriebes ,,Märkte" i. V.
zum Beschluss Nr. 17/54/OG unter Punkt A 1

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Luth. Eisleben, vertreten
durch -  Frau Fischer (b is  25.04.2006) und Herrn Smolka ab
26.04.2006 - erteilt dem Jahresabschluss und dem Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2005 vom 01 .01 .2005 bis 31 .1 2.2005 des
Eigenbetr iebes Märkte den fo lgenden unter  Datum vom
30.06.2006 unterzeichneten uneinoeschränkten Feststellunos-
vermerk:

lch habe den Jahresabschluss,  unter  Einbeziehung der  Buch-
führung und des Lageberichtes des Eigenbetriebes Märkte der
Stadt Luth. Eisleben, für das Wirtschaftsiahr vom 01.01.2005 -
31.12.2005 geprüft.

Es wird festgestellt, dass nach pfl ichtgemäßer, am 16.06.2006
abgeschlossener Prüfung durch das mit der Prüfung des Jah-
resabschlusses beauftragte RPA der Luth. Eisleben, vertreten
durch Frau Fischer b is  25.04.2006 und Herrn Smolka ab
26.04.2006,  d ie Buchführung und der  Jahresabschluss des
Eigenbetriebes Märkte den gesetzlichen Vorschriften und der
Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt
unter  Beachtung der  Grundsätze ordnungsgemäßer Wir t -
schaf ts führung e in den tatsächl ichen Verhäl tn issen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des
Unternehmens. Der Lagebericht steht im Einklanq mit dem Jah-
resabschluss."

Die wirtschaftl ichen Verhältnisse oeben zu Beanstandunoen kei-
nen Anlass.

Luth. Eisleben, 30.06.2006

gez. i. V. Hans-Günter Smolka
Amtsleiter RPA

Gem. GO $ 121 Abs. 1 Nr. 1b wird hiermit der Beschluss ortsüb-
lich bekannt gemacht.

Der Beschluss l iegt im Rechnungsprüfungsamt in der Zeit vom
08.09. - 15.09.2006 in der Stadtverwaltung Luth. Eisleben, Bucher-
str. 7a, 06295 Luth. Eisleben zu folqenden ZeiIen zur Einsicht-
nahme aus:

Montag - Mittwoch

Donnerstag

Freitag

gez. i. V. Hans-Günter Smolka
Amtsleiter RPA

9.00 - 12.00 Uhr
13.00  -  15 .00  Uhr
9 .00  -  12 .00  Uhr

13.00  -  17 .00  Uhr
9 .00  -  12 .00  Uhr

Lutherstadt Eisleben
Eigenbetrieb Märkte

08. Auoust 2006

Erweiterung - Marktferstsetzung
gemäß $ 69 Gewerbeordnung

Mi t  W i r kung  vom 18 .  Janua r  2006  wurde  de r  485 .  E i s l ebe r
Wiesenmarkt  gemäß $ 69 Gewerbeordnung in der  Fassung
der Bekanntmachung vom 22.  Februar  1999 (BGBI.  I  S.  202) ,
mi t  den sei ther  er fo lgten Anderungen,  a ls  Volksfest  festge-
setzt.
Die Öffnungszeiten der Kleinen Wiese werden hiermit wie folgt
erweitert:

,r /"4
Jutta Fischer
Bürgermeisterin



Eisleben - 6 - Nr. 09/2006

Freitag, den 22.09.2006 bleibt
Sonnabend, den 23.09.2006

(anstatt von
Sonntag, den 24.09.2006

(anstatt von

-/'):'l

i u
i

l. A. Michalski

B Gemeinde Bischofrode

Bl Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Bischofrode am 10.08.06

Beschluss Nr. 1419/06
Der Gemeinderat beschließt die Beantragung eines Aufgebots-
verfahrens für das Grundstück Gemarkung Bischofrode, Flur 1,
Flurstück 154, Teilf läche der ,,Straße der Einheit".
Beschluss Nr. 14l10/06
Der Gemeinderat der Gemeinde Bischofrode stimmt dem Antrag
auf Erteilung einer Hausnummer zu. Zur rechtl ichen Prüfung und
Entscheidung wird der Antrag dem Fachamt der Lutherstadt Eis-
leben übertragen.

G Gemeinde Hedersleben

C1 Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Hedersleben
- keine Beschlüsse

D Gemeinde Osterhausen

Dl Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Osterhausen am 20.07.06

Beschluss Nr. OSTHI 7/54106
Der Gemeinderat  beschl ießt  d ie Vergabe Schulre in igung der
Grundschule Osterhausen
Beschluss Nr. OSTHI 7/55/05
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf einer Teilf läche in der
Gemarkung Osterhausen, Flur 10, Flurstück 24129

Beschluss Nr. OSTH17/56/06
Der Gemeinderat beschließt den 'Verkauf einer Teilf läche in der
Gemarkung Osterhausen, Flur 10, Flurstück 24129

Beschluss Nr. OSTHI 7/57106
Der Gemeinderat beschließt die Überbauung des gemeindlichen
Grundstückes Gemarkung Osterhausen, Flur 10, Flurstück 25161

E Gemeinde Schmalzerorle

El Beschlüsse des Gemeinderiates
der Gemeinde Schmalzerode
- keine Beschlüsse

G Bekanntmachungen anclerer Dienststellen
und Zweckverbände

Sachsen-Anhalt
Landesverwaltungsamt

öffentliche Bekanntgabe
des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt,
Referat 402, lmmissionsschutz, Gientechnik,
U mweltverträg I ich keitsprüf un g

Die Mi lchorodukt ion Hedersleben GmlbH & Co. KG in 06295
Hedersleben, beantragte mit Schreiben vom 23.05.2006 beim

von 14.00 bis 23.00 Uhr
von 12.00 Uhr

14.00 Uhr)bis 23.00 Uhr
von 'l 2.00 Uhr

14.00 Uhd bis 22.00 Uhr

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach
$ 4 des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) für die
Errichtung und den Betrieb der

Verbrennungsmotoranlage für den Einsatz von Biogas

auf der Gemarkung: Hedersleben

Flur: 3, Flurstück: 20 teilw.

Gemäß $ 3a des Gesetzes über die Umweltvedräglichkeitsprü-
fung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer
Einzelfallprüfung nach $ 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch
das genannte Vorhaben keine erheblichen nachteil igen Auswir-
kungen zu befürchten sind, sodass im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfor-
derlich ist. Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, können
beim Landesverwaltungsamt, Referat 402, lmmissionsschutz,
Gentechnik, Umweltverlräglichkeitsprüfung, als der zuständigen
Genehmigungsbehörde, eingesehen werden.

AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT, HAIIC/S., dEN 11.08.2006
FLURNEUORDNUNG UND FORSTEN SÜD
Sitz: Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
Postanschrift: PF 16 55, 06655 Weißenfels

Außenstelle Halle
Sitz: Mühlweg 19, 06114 Halle/S.
Postanschrift: PF 17 05 42. 06019 Halle/5.

öffentliche Bekanntmachung

Einladung zur Auf klärungsversammlung über
die Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens
,,Rothenschirmbach"

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd
beabsichtigt, ein Flurbereinigungsverfahren nach $ 86 Flurberei-
n igungsgesetzes (F lurbG) i .  d .  F.  der  Bekanntmachung vom
16.03.'1976 (BGBI. l, S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 2, Abs.
23 des Gesetzes vom 12.08.2005 (BGBI. l, S. 2354) und $$ 53 ff.
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i. d. F. vom
03.07.1991 (BGBI. I, S. 1418), zulelzt geändert durch Art.7 Abs.
45 des Gesetzes vom 19.06.2001 (BGBl.  I ,  S.  1149) durchzu-
führen.

Auf Antrag mehrerer Bodeneigentümer zur Zusammenlegung
ihres Eigentums sowie zur Unterstützung von Maßnahmen der
Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen der Agrarstruktur-
verbesserung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, soll
das geplante Flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden. Wei-
terhin ist beabsichtigt mit dem Verfahren Nachteile der allgemei-
nen Landeskultur beim weiterführenden Bau der Bundesauto-
bahn A 38 mi t  der  F lurberein igung zu l indern sowie Landnut-
zungskonflikte aufzulösen.

Voraussichtlich werden von den

Gemarkungen: Hornburg, die Fluren: 1 (tlw.) und 6 (komplett),
Farnstädt, die Fluren: 10 (tlw.) und 12 (tlw.),
Osterhausen, die Fluren: 2 (tlw.), 7 (tlw.) und
8 (tlw.) sowie
Rothenschirmbach, die Fluren: 3 (komplett),
4 (tlw.),5 (tlw.) und 6 (tlw.)

betroffen sein. Das Verfahrensgebiet wird sich voraussichtlich auf
eine Fläche von ca. 680 ha erstrecken.
Eine Karte mit der voraussichtl ichen Gebietsabgrenzung liegt in
al6r

Verwaltungsgemeinschaft ,,Seegebiet Mansfelder Land",
Pfarrstr. 8, 0631 7 Röblingen am See;
Gemeinde Hornburg, Hauptstraße 5'l , 06295 Hornburg;



Nr. 09/2006 - 7  - Eisleben

Verwaltungsgemeinschaft ,,Lutherstadt Eisleben", Markt 1,
06295 Lutherstadt Eisleben;
Oftschaft Rothenschirmbach, Dorfstraße 1,
06295 OT Rothenschirmbach;
Gemeinde Osterhausen, Hauptstraße 19, 06295 Osterhausen;
Verwaltungsgemeinschaft,,Weida-Land", Hauptstraße 43,
06268 Nemsdorf-Göhrendorf ;
Gemeinde Farnstädt, Eislebener Straße 26, 06279 Farnstädt
ab dem 04.09.2006 b is  zum 29.09.2006 zur  Eins ichtnahme
während der Dienststunden aus.

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten lädt Sie
hiermit zu der am
Donnerstag, dem 21.09.2006, um 18.00 Uhr,
im Versammlungsraum der Rothenschirmbacher
Agrargenossenschaft e. G., Hornburger Str. 30,
06295 Eisleben, OT Rothenschirmbach
stattf indenden Aufklärungsversammlung ein.
In dieser Versammlung werden die Anwesenden eingehend über
das geplante Flurbereinigungsverfahren einschließlich der vor-
aussichtl ich entstehenden Kosten samt Kostenträger sowie ins-
besondere über den Zweck des Verfahrens und über bestehen-
de Fördermöglichkeiten ($ 5 Abs. 1 FlurbG) aufgeklärt.

Dr. Lüs
Sachgebietsleiter

Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Freimarkt 9 - 15
06333 Hettstedt

Tel . :  0  34 76 /8 07 -2 21
Fax: 0 34 76 / 807 -3 43

Sonderungsbescheid
in dem Verfahren nach dem
Bodensonderungsgesetz Sonderungsplan
Nr.40/2005

v12-0049-2005
Aufgrund der Ergebnisse des oben angeführten Sonderungsver-
fahrens nach $ 1, Nr. ' l  des Bodensonderungsgesetzes (BoSoG)
wird Folgendes angeordnet:

1.  Der anl iegende Sonderungsplan,  der  Tei l  d ieses Bescheids
ist, wird verbindlich festgestellt.

2. Die Grundstücke im Plangebiet haben den aus dem anlie-
genden Sonderungsplan ersichtl ichen Umfang.

3. Kostengrundentscheidung
Die Kosten des Bodensonderungsverfahrens werden wie folgt
auf  d ie Eigentümer der  in  den Sonderungsplan aufgenom-
menen Grundstücke vertei lt:

Auf jedes mit Sonderungsplan entstehende Grundstück entfällt
ein Sockelbetrag von 0 €. Der verbleibende Restbetrag wird im
Verhältnis der Größe der Grundstücke verteilt. Dabei werden für
folgende Fallgruppen besondere Verteilungsansätze angewen-
det.
(l) Sind öffentl iche Flächen im ungetrennten Hofraum oder Antei-
le am ungetrennten Hofraum, deren Grenzen bereits vollständig
im Liegenschaftskataster nachgewiesen sind, Bestandteil des
Sonderungsplanes, werden deren Größen bei der Verteilung des
Restbetrags mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt.
(l l) Grundstücke, die nicht zu Fallgruppe (l) gehören, werden nur
bis zu einer Größe von 2500 m' bei einer Verteiluno des Restbe-
trags berücksichtigt.

Begründung:
In der Gemeinde: Hedersleben, Gemarkung: Oberrißdorf, Flur: 5
Flurstück: 4/5 ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonde-
rung unvermessener und überbauter Grundstücke nach der Karle
(Bodensonderungsgesetz -  BoSoG) vom 20.  Dezember 1993

(BGBl. | 5.2182,2215),zuletzlr geänderl durch Artikel22 des Geset-
zes vom 2.1. August 2002 (BGBI. I, S. 3322), durchgeführt worden.
Nach dem Ergebnis der Ermittlungen stellen sich die Grenzen der
Grundstücke im Plangebiet wie aus dem Sonderungsplan ersichtlich
oar.
Der Entwuri des Sonderungsplanes ist gemäß g 8 Abs. 4 BoSoG
vom 10.07.06 bis 09.08.06 öffentl ich zur Einsichtnahme ausoe-
legt worden.
Einwände wurden nicht erhoben.
Die Kostengrundentscheidung beruht  auf  g 1 7 SaIz 1 und 3
BoSoG. Die gewählte Kostenvedeilung berücksichtigt den unter-
schiedlichen Arbeitsaufwand bei den gewählten Fallgruppen.

Hinweis zum Erlass dieses Bescheides
Dieser Bescheid wird gemäß $ 9 Abs. 2 BoSoG durch Auslegung
in den Diensträumen der Sonderungsbehörde bekannt gegeben.
Er gilt nach Ablauf der Auslegungsfrist als zugestellt (g 9 Abs. 2
Satz 5 BoSoG)
Der Sonderungsbescheid l iegt in der Zeit vom 11.09.2006 bis
10.10.2006 in den
Diensträumen des
Landesamt für Vermessung und Geoinformation -
Sonderungsbehörde
während der Sorechzeiten zur Einsicht aus. Die Sprechzeiten sind
wie folgt geregelt:
Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Einsichtnahmen außerhalb der Sprechzeiten sind nach tele-
fonischer Absprache möglich.

Rechtsbehelfsbelehrun g
Gegen Nr. ' l  . und 2. dieses Sonderungsbescheides kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der oben angeführten
Sonderungsbehörde unter der oben angefühden Anschrift schrift-
l ich oder mündlich zur Niederschrift einzulegen. Falls die Frist
durch das Verschulden eines von dem Widerspruchsführer Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschul-
den dem Planbetroffenen zugerechnet werden.
Gegen Nr. 3. (Kostengrundentscheidung) dieses Sonderungsbe-
scheides kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist Klage erhoben werden.
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16,
061.,|2 Halle (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle dieses Gerichtes einzuleoen.

Hettstedt, 17.08.2006

lm Auftrag
gez. Jens Artmann

Verfahren 40/2OOs

Ü bersi chts k arle 40 | 2OO5
Bodensonderung Gemarkung: Oberrißdorf
F lur :  5
Maßstab 1 : 10.000

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des
Herausgebers.
Als Vervielfältigung gelten z. 8. Nachdruck, Fotokopie, Microverfilmung, digi-
talisieren, scannen sowie Speicherung auf Datenträger.
Herausgeber: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt


